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Neuregelung der Einlagensicherung – 1. Januar 2010

Sehr geehrte Berater,

zum 1. Januar 2010 haben sich die Regelungen zur Einlagensicherung geändert. 

Der britische Einlagensicherungsfonds FSCS schützt die Versicherungsnehmer für den Fall, dass eine 
Versicherungsgesellschaft nicht in der Lage ist, ihren fi nanziellen Verpfl ichtungen nachzukommen. 
Dabei wurden bei der Aufl ösung einer Police bislang die ersten 2.000 Pfund zu 100% und die restlichen 
Einlagen zu 90% (ohne Höchstgrenze) vom Entschädigungsfonds ersetzt.

Nach der am 1. Januar 2010 in Kraft getretenen Neuregelung werden nun in allen Fällen 90% der 
Einlagen erstattet, ohne Begrenzung der Höhe der Entschädigung. 

Die Änderungen erfolgten in der Absicht, den vom FSCS gewährten Einlagenschutz für die 
Versicherungsnehmer leichter nachvollziehbar zu gestalten.

Dieser Schutz wird sich weiterhin auch auf Versicherungsnehmer mit Wohnsitz in der EU erstrecken, 
die in Großbritannien aufgelegte Versicherungen bei Unternehmen abgeschlossen haben, die von der 
britischen Finanzmarktaufsicht FSA zugelassen sind. Bei Eintritt des Worst-Case-Szenarios sind somit 
auch alle Versicherungsnehmer der Royal London in Deutschland geschützt.

Maßnahmen Ihrerseits sind nicht erforderlich, dieses Schreiben dient ausschließlich Ihrer Information.

Wichtige Hinweise

Für Finanzberater nur. Nicht verteilt werden, noch geltend gemacht, auf die Privatkunden.
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